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Betreff

Straßenausbaumaßnahmen in der Trautmannstraße in Köthen im 2. BA

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 18.03.2010: Bau- und Umweltausschuss 18.03.2010 laut BV

Mitzeichnungspflicht

Person Unterschrift Datum

Frau Rauer 09.03.2010

Beschlussentwurf

1. Der Bau- und Umweltausschuss beschließt, für den nördlichen Teil der Trautmannstraße (2. BA) 
    ein gemeinsames Ausbauvorhaben mit dem Abwasserverband durchzuführen. Nach 
    der Kanalsanierung und Bordregulierung der Ostseite wird als Straßendeckenschluss über die
    gesamte Fahrbahnfläche eine bituminöse Trag- und eine Asphaltdeckschicht eingebaut. 

2. Der Bau- und Umweltausschuss beschließt, in der Trautmannstraße in der Nebenanlage Gehweg
    auf die Wiederherstellung mit Mosaikpflaster zu verzichten und Betonpflaster einzubauen.



3. Der Abwasserverband schreibt die Gesamtmaßnahme zur Kanalsanierung bzw. Erneuerung
    einschl. abschließender Straßendeckenherstellung in der Trautmannstraße insgesamt aus.
    In das Leistungsverzeichnis des Abwasserverbandes wird ein Los Straßenausbau aufge-
    nommen. Am Ende der Auswertung des Vergabeverfahrens des Abwasserverbandes
    beauftragt die Stadt den aus der Auswertung hervorgegangenen wirtschaftlichsten Bieter
    des Gesamtvorhabens im selbständigen Vertragsverhältnis für das Los Straßenausbau. Der 
    Fachausschuss ermächtigt die Verwaltung zur Auslösung dieses Auftrages. 

4. Die Maßnahmen sind nach der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Köthen 
    beitragspflichtig. Die Trautmannstraße ist als Anliegerstraße zu klassifizieren.

Gesetzliche Grundlagen:
Vertrag zwischen der Stadt Köthen und dem Abwasserverband Köthen vom 22.01.2009
Haushaltssatzung 2010
Straßenausbaubeitragssatzung Köthen



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Mit Schreiben vom 29.06.2009 teilte der Abwasserverband Köthen der Stadt die Investitionsvorhaben 
des Abwasserverbandes für das Jahr 2010 mit. Entsprechend dem beiderseits abgeschlossenen 
Kostenbeteiligungsvertrag zwischen Abwasserverband Köthen und Stadt Köthen ist die Stadt 
verpflichtet, Kostenanteile der Investitionsmaßnahmen des Abwasserverbandes zu tragen, sofern die 
Einrichtung der Straßenentwässerung am Kanalsystem des Abwasserverbandes angeschlossen ist.

Ursprünglich plante der Abwasserverband, die Kanalerneuerung in offener Bauweise im Abschnitt von 
der Kreuzung Sebastian-Bach-Straße bis Kreuzung August-Bebel-Straße (1. BA) und eine Sanierung 
im Inlinerverfahren von der Naumannstraße bis zur Kreuzung Sebastian-Bach-Straße (2. BA).

Nach jüngsten Informationen des Abwasserverbandes soll im Abschnitt von der Naumannstraße bis 
zur Kreuzung Sebastian-Bach-Straße (260 m) (2. BA)  nur noch eine Teilstrecke von 108 m im 
Inlinerverfahren (Realisierungsabschnitt 2.2) saniert werden, die verbleibenden 152 m müssen 
ebenfalls komplett in offener Bauweise erneuert werden (Realisierungsabschnitt 2.1). Mit der 
Sanierung der Hauptleitung in diesem Abschnitt werden, wie generell geplant, ebenfalls alle 
Hausanschlüsse, getrennt nach Schmutz- und Regenwasser, erneuert. Das heißt, dass in diesem 
nördlichen Bereich zu 32 angrenzenden Grundstücken über den Fahrbahnbereich hinaus zu jedem 
Grundstück bei Öffnung des Straßenbelages Gräben gezogen werden. Da die Abwässer zukünftig im 
Trennsystem abgeführt werden, ist nicht auszuschließen, dass aufgrund örtlicher Gegebenheiten 
fallweise zu einem Grundstück 2 Hausanschlussgräben herangeführt werden müssen. Aus den 
ausgeführten Darlegungen ist zu entnehmen, dass durch die geplanten Aufgrabungen letztendlich von 
der vorhandenen Fahrbahn wenig Fläche unberührt bleibt. Eine Wiederherstellung der Fahrbahndecke 
ist als problematisch einzuschätzen, da die Fahrbahn noch niemals grundhaft ausgebaut wurde und 
flächendeckend über den gesamten Fahrbahnbereich in der dünnen Fahrbahndecke 
Vorschädigungen vorhanden sind, die eine Wiederherstellung der Oberfläche in den Grabenbereichen 
nicht möglich machen werden. Folglich liegt der Gedanke nahe, nach Abschluss der 
Kanalerneuerungsmaßnahmen auch in diesem nördlichen Bereich die Fahrbahn komplett zu 
erneuern. Während der Gehweg im westlichen Bereich einschl. Bordanlage im Zusammenhang mit 
einer Gasleitungsverlegung bereits erneuert wurde, ist es notwendig, die Bordanlage auf der Ostseite 
aufzunehmen und neu zu verlegen. Die Wiederherstellung des dahinter liegenden Gehweges könnte 
aus einem weiteren koordinierten Bauvorhaben der Stadt mit der enviaM für die Stadt kostenneutral 
erfolgen, sofern der enviaM erlaubt wird, nach Verlegung von Strom- und Straßenbeleuchtungskabeln 
den Gehweg anstelle des vorhandenen Mosaikpflasters ganzflächig mit Betonsteinpflaster zu 
befestigen.  
Die Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel erfolgt überplanmäßig in der Haushaltsstelle 
63000.96104 in Höhe von 35.100 Euro mit einer Kostendeckung aus der Haushaltsstelle 
63000.98300. Hierzu ergeht ein separater Beschluss. Die Maßnahme ist insgesamt haushaltsneutra.
Die Maßnahmen sind nach der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Köthen beitragspflichtig.

Nach Beschlussfassung des Bau- und Umweltausschusses über das geplante Ausbauprogramm der 
Straße wird den beitragspflichtigen Anliegern das Bauprogramm ebenfalls vorgestellt und eine 
Anhörung zum Vorhaben durchgeführt. 
Die Beitragspflichtigen haben über das Vorhaben abzustimmen. Sollten die Beitragspflichtigen keine 
Zustimmung mit absoluter Mehrheit erteilen, wird die abschließende Entscheidung zum Vorhaben 
zuständigkeitshalber dem Stadtrat obliegen.

Die beitragsfähigen Straßenausbaukosten reduzieren sich bei gemeinsam mit anderen 
Versorgungsträgern durchgeführten Straßenbaumaßnahmen. 
Der sogenannte Vorteilsausgleich bewirkt, dass die Versorgungsträger und die Stadt für die 
Herstellung der Straße die Baukosten innerhalb der Rohr- und Leitungsgrabenbereiche je zur Hälfte 
finanzieren. 



In der im Anhang befindlichen Übersicht wird eine Kostendarstellung vorgenommen, wie sich Kosten 
in den Teilabschnitten der Trautmannstraße im Falle der Kanalerneuerung mit und ohne 
abschließender Straßendeckenerneuerung ergeben. Weiterhin ist der Verteilungssatz nach dem 
derzeitigen Vorplanungsstand für die Straßenausbaubeitragshöhe dargestellt. 
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